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Aufhebung des Gesetzes über die 
steuerbegünstigten 
Arbeitsbeschaffungsreserven 

Ausserkraftsetzung vom [Datum] 

Der Kantonsrat von Solothurn 

gestützt auf Artikel 71 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 19861) 

nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 
13. Dezember 2016 (RRB Nr. 2016/2191) 

beschliesst: 

I. 

Der Erlass Gesetz über die steuerbegünstigten Arbeitsbeschaffungsreser-
ven vom 2. Juli 19892) (Stand 1. Januar 1990) wird aufgehoben. 

II. 

Keine Fremdänderungen. 

III. 

Keine Fremdaufhebungen. 

IV. 

Das Gesetz tritt am Tag nach dem unbenutzten Ablauf der Referen-
dumsfrist, im Fall einer Volksabstimmung am Tag, nachdem das Volk seiner 
Aufhebung zugestimmt hat, ausser Kraft. 

Solothurn, Im Namen des Kantonsrates 
  
Urs Huber 
Kantonsratspräsident 
  
Fritz Brechbühl 
Ratssekretär 

Dieser Beschluss unterliegt dem ... Referendum. 

                                                             
1) BGS 111.1. 
2) BGS 611.751. 


